
Datum Unterschrift des 1. ErziehungsberechtigtenUnterschrift Teilnehmer/-in

 

Nennformular für Teilnehmer / Teilnehmerinnen
Klasse: 

Straße und Hausnummer:

Geburtsdatum: Telefon: 

ADAC Ortsclub: 

PLZ, Wohnort: 

ADAC Jugendkarte-ID:

 

Mit der Abgabe dieser Nennung wird die Ausschreibung des ADAC basierend auf der Rahmenausschreibung
der dmsj sowie die Grundlagen zum Reglement des ADAC Südbayern e.V. anerkannt. 

Name: Vorname: 

NENNGELD IST BEZAHLT:  JA  NEIN �

Startnr.: Fahrtzeit Gesamtzeit 

ADAC Kartslalom am 19.04.2026 

Lauf

TL

WL 1

WL 2

Datenschutzerklärung: Mit der Abgabe der Nennung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch die
dmsj, den BMV, den ADAC Südbayern e.V., den Veranstalter und regionale Runden. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten
während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer
Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über das
Rennen, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt und sämtliche soziale Medien, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken
der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung. Ich willige ferner ein, dass die dmsj, der BMV der ADAC, der ADAC Südbayern e.V. und der Veranstalter meine in den Antragsformularen
erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:

Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den Veranstalter des Rennens und DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), Eigen- oder
Veranstaltungsbewerbung, 
Übermittlung an die ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit den mit ihr verbundenen Unternehmen: ADAC Versicherungs-AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC
Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring GmbH, sowie der ADAC e.V. als Anteilseigner der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen
Unternehmen: ADAC Luftrettung gGmbH sowie die ADAC Autoversicherung AG).

Hinweis: Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich.
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter kart@mac-koenigsbrunn.de widerrufen. Wenn der Teilnehmer noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der
Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung
durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich.
Versicherung: Für alle Turniere besteht eine Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung. Die Teilnehmer sind während des Turniers Unfall- und Haftpflicht versichert. Die Unfallversicherung gilt auch
für den direkten Weg zum Turnierplatz und für den Rückweg. Der Ersatz von Heilkosten ist ausgeschlossen. Im Übrigen starten die Teilnehmer auf eigenes Risiko. Weitere Ansprüche bestehen
nicht.
Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss der Teilnehmer: Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie bzw. bei Minderjährigen ebenfalls deren
Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der
nachfolgende Haftungsausschluss vereinbart wird. Fahrer, bei Minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen

die dmsj, den BMV, den ADAC, die regionalen Untergruppen und die Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und
sonstige Organe,
den Veranstalter, dessen Beauftragte, die Sportwarte und Helfer, Turnierplatzeigentümer,
Behörden, und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer,
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund,
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende
Haftungsausschüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten

Mit der Unterschrift nur einer/eines Erziehungsberechtigten versichert diese/dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. die/der andere
Erziehungsberechtigte ihr/sein Einverständnis erklärt hat.

1 2 3 4 5 6 7 SUMME
Strafsekunden nach Sektion:

1. und 2. Lauf zum Schwabenpokal 2026

�

https://motorsport-suedbayern.de/sport/kart/kartslalom
https://www.mac-koenigsbrunn.de/
mailto:kart@mac-koenigsbrunn.de
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